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VORWORT

Vielen Förderern, Institutionen und Freunden, die mich über all die Jahre bei der 
Verfassung der vorliegenden Untersuchung und Edition zu den jüdischen Gemein-
den Mainz, Worms und Speyer und ihren Rechtssatzungen ermutigt und unterstützt 
haben, bin ich zu großem Dank verpflichtet. Nur durch sie ist diese vorliegende 
Edition möglich geworden, die mich in meinen Forschungen, meinem akademi-
schen Wirken, und nicht nur dort, für viele Jahre begleitete. Das Forschungsvor-
haben erwuchs aus meinen Interessen und Fragestellungen zur mittelalterlichen 
jüdischen Geschichte, die sich während meines Studiums am Institut für Judaistik 
der Freien Universität Berlin und am Institute for Jewish Studies der Hebräischen 
Universität Jerusalem entwickelten. Meinen damaligen Lehrern, den Professoren 
Dr. Peter Schäfer, Dr. Michael Brocke, Dr. Margarete Schlüter (s.A.) und Dr. Av-
raham Grossman sei hier noch einmal herzlich gedankt. 

Wesentliche Teile der hier präsentierten Untersuchung, sowohl im Aufbau als 
auch die synoptische Herangehensweise im Rahmen der Edition, gehen auf mei-
ne Dissertation im Fachbereich III (Geschichte) der Universität Trier zurück, die 
im April 2005 mit dem Rigorosum abgeschlossen wurde. Diese Arbeit ist seit dem 
Jahre 2012 als Mikrofiche in verschiedenen Bibliotheken einem breiteren Publi-
kum zugänglich.

Professor Dr. Alfred Haverkamp, mein akademischer Lehrer und Förderer über 
viele Jahre, hat die Dissertation betreut. Neben vielen Gesprächen und fachlichen 
Impulsen hat vor allem seine Sicht auf die Geschichte der Juden in den deutschen 
Landen des Mittelalters und darüber hinaus meine Forschungen und Forschungs-
interessen stark beeinflusst und geprägt. Seine Förderung im Rahmen des von ihm 
gegründeten und geleiteten Arye Maimon-Instituts an der Universität Trier ermög-
lichte es mir, auch in Deutschland eine intensive Beschäftigung mit hebräischen 
Quellen zu pflegen und weiterzuentwickeln. Auf ihn geht ebenso der Impuls zurück, 
Prof. Israel Jacob Yuval als zweiten Betreuer und Gutachter der Dissertation ein-
zubeziehen. Somit waren für das Unternehmen die besten Voraussetzungen gege-
ben, um sowohl aus medievistischer als auch judaistischer Seite die notwendige 
Unterstützung zu erhalten. Israel Jacob Yuval durfte ich als akademischen Lehrer 
seit meinem Studium in Jerusalem kennen und schätzen lernen. Auch er hat mich 
über die Jahre stets gefördert, unterstützt und ermutigt. 

An weiterer Stelle möchte ich hier besonders Yacov Guggenheim sehr herzlich 
danken. Über viele Jahre durfte ich bei der Bearbeitung von Quellen auf seine be-
sondere Expertise und Unterstützung bauen. Notwendige Korrekturen und auch 
Kritik mussten nicht erbeten werden, sondern wurden und werden prompt geliefert 
und trugen und tragen nicht unerheblich zur Schärfung meines Blicks und zur Er-
weiterung meines Horizontes bei. Viele seiner Anregungen sind in die Überarbei-
tung der Edition eingeflossen. 

Großen Dank schulde ich den Herausgebern der traditionsreichen Momumenta 
Germaniae Historica sowie den Vertretern der herausragenden Israelischen Aka-
demie der Wissenschaften, die die Veröffentlichung dieser Edition in der jungen 



Reihe „Hebräische Texte aus dem mittelalterlichen Deutschland“ möglich mach-
ten. Mein Dank gilt hier besonders dem vormaligen Präsidenten der MGH Prof. 
Dr. Rudolf Schieffer (s.A.) und der jetzigen Präsidentin Frau Prof. Dr. Martina 
Hartmann sowie dem von Seiten der Israelischen Akademie der Wissenschaften 
verantwortlichen Mitherausgeber Prof. Dr. Benjamin Z. Kedar sowie Herrn Dr. 
Peter Sh. Lehnardt für ihre Unterstützung und ihr Wohlwollen im Prozess des Ab-
schlusses der Edition und für ihr Verständnis für die immer wieder aufgetretenen 
Verzögerungen. Mein Dank gilt ebenso Dr. Horst Zimmerhackl, der die Veröffent-
lichung der Edition in der Reihe der MGH von Anfang an begleitet hat und dem 
ich wertvolle Hinweise verdanke. Für die Herstellung der Fließtexte der Rechts-
satzungen war mir Rebekka Grossman eine große Hilfe. Frau Smadar Cohen und 
Herrn Daniel Dagan danke ich für die Übersetzung der hebräischen Zusammenfas-
sung (Ratio Editionis- תקציר ו(. Ebenso gilt mein Dank dem Setzer Dr. theol. Anton 
Thanner, der die Satzarbeiten des hebräischen Textes mit unerschütterlicher Ge-
duld bewältigt hat. 

Frau Dr. Ursula Reuter (Bibliothek Germania Judaica, Köln) danke ich sehr 
für die sprachliche Redigierung des Manuskripts, Frau Julia Ziegler B.A. für die 
Erstellung des Personen- und Ortsregisters, sowie Herrn Dr. Christoph Kotzerke 
für die abschließenden Arbeiten am Text. Einen großen Dank schulde ich Frau Dr. 
Debra Kaplan und Prof. Eric Knibbs (MGH) für die sprachliche Überarbeitung 
der englischen Zusammenfassung. Meinem Schwager Herrn Anselm Kobler dan-
ke ich für die technische Umsetzung der Grafiken „Teilnehmer der Versammlung“ 
und „Stemma“. Besonders danbar bin ich für die finanzielle Unterstützung von 
Teilen dieser Vorarbeiten zur Drucklegung durch das Leo Baeck Institut (Jerusa-
lem) unter der Leitung von Frau Dr. Irene Aue-Ben-David und durch das Institut 
für jüdische Studien an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster unter der 
Leitung von Frau Prof. Dr. Katrin Kogman-Appel. 

Seit vielen Jahren ist mir die Nationalbibliothek Israels in Jerusalem zu einer 
zweiten Heimat geworden, die unzweifelhaft bei der Erstellung wie auch der Fer-
tigstellung der vorliegenden Edition zu einem entscheidenden Ort geworden ist. So 
danke ich den Mitarbeitern und Verantwortlichen des dort ansässigen Institute of 
Microfilmed Hebrew Manuscripts, allen voran und stellvertretend für alle Dr. Av-
raham David und Yael Okun für die über Jahre gewährte Hilfe und Unterstützung. 
Frau Dr. Edna Engel danke ich für die Hilfe in der Datierung einzelner Hand-
schriften. Sowohl das Institut als auch der Lesesaal für Judaistik der Nationalbi-
bliothek sind das Wohnzimmer, das ich seit vielen Jahren mit Lehrern und Kol-
legen teile. Viele sind über die Jahre zu Freunden geworden, sind in Jerusalem 
zuhause oder – wie auch ich – für längere oder kürzere Zeit zu Gast. So danke 
ich an dieser Stelle all den Bewohnern dieses gemeinsamen Wohnzimmers, die, 
jeder auf seine Weise, ihren Beitrag bei der Entstehung des vorliegenden Buches 
geleistet haben: Prof. Dr. Elisheva Baumgarten, Prof. Dr. Elisheva Carlebach, 
Prof. Dr. Simcha Emanuel, Dr. Juda Galinsky, Prof. Dr. Eva Haverkamp, Prof. 
Dr. Elisabeth Hollender, Prof. Dr. Ephraim Kanarfogel, Dr. Amalia Kedem, Prof. 
Dr. Martha Keil, Prof. Dr. Ivan Marcus, PD Dr. Lucia Raspe, Prof. Dr. Avraham 
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(Rami) Reiner, Dr. Claudia Rosenzweig, Prof. Dr. Josef Shatzmiller, Vicki Shifris 
M.A., Dr. Ephraim Shoham-Steiner, Prof. Dr. Haim Soloveitchik und Prof. Dr. Mi-
chael Toch.

Während der Erstellung meiner Dissertation war ich Mitarbeiter des von Prof. 
Dr. Alfred Haverkamp geleiteten Teilprojekts „C1 Zur Geschichte der Juden“ im 
Rahmen des Sonderforschungsbereichs (SFB) 235 „Zwischen Maas und Rhein“ 
der Universität Trier, angesiedelt am dortigen Arye Maimon-Institut für Geschich-
te der Juden. Ich danke für die wohlwollende Unterstützung auch in der Gewäh-
rung von Recherche-Aufenthalten in Berlin, Oxford und Jerusalem. Besonderen 
Dank schulde ich meinen dortigen Kollegen und Freunden für die vielen Anregun-
gen und Hilfen auch im Rahmen meiner Dissertation: Dr. Friedhelm Burgard, Dr. 
Christoph Cluse, Dr. Barbara Dohm, Dr. Kathrin Geldermans-Jörg, Dr. Lennart 
Güntzel (jetzt Bern), PD Dr. Christian Jörg (jetzt Tübingen), Prof. Dr. Frank G. 
Hirschmann (jetzt Heidelberg), Prof. Dr. Gerd Mentgen, Dr. Angela Möschter, 
Dr. Jörg R. Müller und Claudia Steffes-Maus. Besonders danke ich Moran Nowak 
für seine Unterstützung als „hebräische“ Hilfskraft. Fachliche Auskunft und Hilfe 
wurde mir ebenso von Herrn Dr. Hendrik Mäkeler, Münzkabinett der Universität 
Uppsala, gewährt. Ihm sei auch hier noch einmal herzlich gedankt. 

Während meiner Trierer Jahre hat auch das Fach Jiddistik mir seine Gast-
freundschaft großherzig gewährt. Hierfür sei zuallererst Frau Prof. Dr. Erika 
Timm und Herrn Prof. Dr. Simon Neuberg gedankt. Besonders gilt an dieser Stelle 
mein Dank der Jiddistin Dr. Ane Kleine (jetzt Berlin). In vielen Gesprächen hat sie 
das zarte Pflänzchen meiner jiddischen Interessen stärken helfen. Die Erfahrungen 
eines gemeinsamen harten Weges, der durch gegenseitiges Verständnis und Unter-
stützung geprägt war, werden uns weiterhin verbinden.

In der ersten Phase der Überarbeitung der Dissertation wurde ich als Mitar-
beiter des SFB 600, „Fremdheit und Armut“ (Trier), des Schwerpunktprogrammes 
1173 „Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter“ 
(Trier/Berlin), und des Akademie Projekts „Corpus der Quellen zur Geschichte 
der Juden“ (Trier/Mainz) großzügig unterstützt. Dies gilt ebenso für meine Zeit am 
Forschungszentrum Europa (Trier), wo ich als Mitarbeiter im Rahmen des Arye 
Maimon-Instituts auf Unterstützung zählen konnte. Es sei hierfür den Professoren 
Dr. Michael Borgolte (Berlin), Dr. Lukas Clemens (Trier), Dr. Alfred Haverkamp 
(Trier) und Dr. Lutz Raphael (Trier) herzlich gedankt. 

Die Überarbeitung und Erweiterung der ursprünglichen Dissertation ist mehr-
heitlich während der Zeit meiner Postdoktorate im Rahmen der Martin Buber So-
ciety of Fellows an der Hebräischen Universität und dem Center for the Study of 
Conversion (CfSC) an der Ben-Gurion University of the Negev erfolgt. Ich dan-
ke dem vormaligen Präsidenten der Martin Buber Soyiety, Herrn Prof. Dr. David 
Shulman, Frau Prof. Dr. Ruth haCohen (Pinczower) sowie den Herren Prof. Dr. 
Chaim Hames und Prof. Dr. Ram Ben-Shalem (beide CfSC) für ihr Wohlwollen, 
Verständnis und ihre Unterstützung, die mir neben meinen Verpflichtungen als Re-
search Fellow großzügig gewährt wurden. Mein Dank gilt ebenso meinen dortigen 
Kollegen und besonders Dr. Yehoshua Granat für seine Unterstützung und Hilfe. 
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In die Schlussphase meines Postdoktorats fiel ein Angebot der University of 
Notre Dame (Indiana) für eine begrenzte Zeit als Gastprofessor zu unterrichten, 
welches ich gerne annahm. So konnte die Fertigstellung der Überarbeitung der 
Edit ion auch vom dortigen Medieval Institute und seinen Mitgliedern profitier-
ten. Ich danke der damaligen kommissarischen Präsidentin des Instituts, Prof. Dr. 
Maureen B. McCann Boulton, und Prof. Dr. John Van Engen für die herzliche und 
wohlwollende Aufnahme und Unterstützung und Dr. Julia Schneider für konkrete 
Hilfen und Hinweise.

Am Institut für Jüdische Studien der Westfälischen Wilhelms-Universität konnte 
ich schließlich alle technischen Arbeiten des vorliegenden Werkes beenden und die 
Drucklegung abschließen. Ich danke der Leiterin des Instituts, Frau Prof. Dr. Ka-
trin Kogman-Appel, für ihre gewährten Unterstützungen und Freiheiten, die halfen, 
das über lange Jahre entstandende Werk endgültig zum Abschluss zu bringen.

Schließlich möchte ich an dieser Stelle allen meinen Freunden danken, in Aa-
chen, Berlin, Bertzdorf, Beth El, Blieskastel, Bönnigheim, Bünde, Glückstadt, Han-
nover, Jerusalem, Köln, Münster, New York, Ravensburg, Shilo, Southbend, Tel 
Aviv, Toronto, Trier und Zürich, welche über all die Jahre nie aufhörten, mich zu 
ermutigen und den Glauben an ein gutes Ende dieses Projektes aufrechterhielten. 
Auch meine Verwandten haben das ihrige dazu beigetragen. 

Die vorliegende Arbeit ist in Liebe und Dankbarkeit meinen Eltern Katharina 
und Anton Barczen gewidmet. Leider haben beide selbst die Fertigstellung der 
Dissertation und des vorliegenden Buches nicht mehr erlebt und sind schon einige 
Jahre nicht mehr unter uns. Dennoch ist ihr Beitrag zur vorliegenden Edition nicht 
unerheblich. Ihre Herkunft und Lebensgeschichte haben mich bis zum heutigen Tag 
tief geprägt. Ihre Einstellung zum Leben begleitet mich täglich. In die Widmung 
an meine Eltern ist auch meine Stiefmutter Katalin Barczen-Erdély eingeschlossen, 
die erst nach dem Tod meiner Mutter ein Teil unserer Familie geworden ist. Sie 
war mir in den Jahren Inspiration und Stütze  – ganz auf ihre eigene Weise. 

Münster in Westfalen,  29. September 2019 
Jerusalem,  Erev Roš ha-Šana  5780 Rainer Josef Barzen
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